
Direktversicherung und Sozialabgaben

Berechnung für freiwillig Versicherte (nicht für Pflichtversicherte!)

Name:

(nur graue Felder sind auszufüllen!)

Ausgangsdaten:

Ihr Arbeitseinkommen aus selbständiger Tätigkeit : 0,00 €

Ihr Arbeitsentgelt aus abhängiger Beschäftigung : 800,00 €

bereits vorhandene Versorgungsbezüge : 240,00 €
sonstige Einnahmen (Vermietung, Verpachtung, Zinseinkünfte usw.) : 500,00 €

Rente(n) aus der gesetzlichen Rentenversicherung : 0,00 €

aus jetzt ablaufendem betrieblichen Vertrag:

Höhe der Betriebsrente oder : 120,00 €

Höhe der Kapitalauszahlung : 13.800,00 €

Bezugsgröße 2012 alte Bundesländer : 2.625,00 €

Beitragsbemessungsgrenze 2012 alte Bundesländer : 3.825,00 €

Ihr Beitragssatz in der gesetzlichen Krankenversicherung : 15,5%

Ihr Zusatzbeitrag in der gesetzlichen Krankenversicherung : 0,9%

Ihr Pflegebeitrag (Kinderlose: 2,2%, sonst 1,95%) : 1,95%

Prüfung: 

Werden auf die Leistungen aus Ihrer betrieblichen Altersvorsorge Krankenkassenbeiträge fällig?

Möglichkeit 1 : Auszahlung als Rente

Liegen die monatlichen Einkünfte aus Versorgungsbezügen und Arbeitseinkommen aus selbständiger Tätig-

keit zusammengerechnet nicht über dem monatlichen Mindestbetrag (1/20 der Bezugsgröße), sind keine

Kassenbeiträge zu entrichten.

Hinweis: Rente(n) der gesetzlichen Rentenversicherung und Arbeitsentgelt aus abhängiger Beschäftigung

            werden auf den Mindestbeitrag nicht angerechnet!

Prüfung:

* Laut obiger Angaben beträgt Ihr zu berücksichtigendes monatliches Einkommen : 860,00 €

* Untergrenze: : 131,25 €

* Ist auf die Betriebsrente(n) Kassenbeitrag zu entrichten? : Ja

Gilt nur bei Ergebnis "Ja":

* Wie hoch ist der zeitlich unbegrenzte monatliche Kassen-Mehrbeitrag? : 157,81 €

Möglichkeit 2 : Auszahlung als Kapital

* Kapitalleistungen werden für die Beitragsberechnung auf 10 Jahre (120 Monate) verteilt. Nach Ablauf der

   10 Jahre endet die Beitragspflicht.

* Kein Kassenbeitrag fällt an, wenn die Auszahlung das 120-fache der Untergrenze (siehe oben) nicht übersteigt.

* Liegt bei Kapitalauszahlung das bisherige Gesamteinkommen bereits über der Beitragsbemessungsgrenze,

   fallen ebenfalls keine Kassenbeiträge an.

1. Prüfung - Ist Beitragsbemessungsgrenze bereits überschritten?

* Beitragsbemessungsgrenze : 3.825,00 €

* Gesamteinkommen : 1.540,00 €

* Ist die Beitragsbemessungsgrenze überschritten? : Nein

* Fallen somit grundsätzlich Kassenbeiträge an? : Ja

2. Prüfung - NUR wenn grundsätzlich Beitragspflicht besteht:

* Das 120-fache der Untergrenze beträgt : 15.750,00 €

* Die jetzt anstehende Kapitalauszahlung beträgt : 13.800,00 €

* Ist die Kapitalauszahlung beitragspflichtig? : Nein

Gilt nur bei Ergebnis "Ja":

Bemessungsgrundlage für den monatlichen Kassenbeitrag (Kapital / 120 Monate) : 115,00 €

* Wie hoch ist der monatliche Kassen-Mehrbeitrag für 10 Jahre? : 21,10 €


